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1
grund eines Vertrages wem gegenüber 
welche Rechte und Pflichten.

1.	 Das erste Vertragsverhältnis, näm-
lich der Behandlungsvertrag, be-
steht zwischen Zahnarzt und Pati-
ent. In diesem Fall schuldet der 
Zahnarzt die Leistungserbringung, 
also seine zahnärztliche Leistung; 
der Patient schuldet im Gegenzug 
die Bezahlung der zahnärztlichen Li-
quidation.
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Berufsständisches

Das Seminar vermittelt grundle-
gende Kenntnisse in der Vorbereitung, 
der eigentlichen Gründung eines Qua-
litätszirkels, den Methoden und den 
Verfahrensverfahrensweisen der Qua-
litätszirkelarbeit, stets begleitet von 
praktischen Übungen einschließlich 
dem Erstellen einer elektronischen Prä-
sentation. Dabei werden auch Hinwei-
se zur Dokumentation der Qualitäts-
zirkelarbeit mit dem Ziel der Anerken-
nung und Bewertung von Fortbil-
dungsveranstaltungen gemäß § 95 d 
SGB V bzw. der gemeinsamen Bewer-
tungssystem der Deutschen Gesell-
schaft für Zahn, Mund- und Kieferheil-
kunde (DGZMK) und der Bundes
zahnärztekammer (BZÄK) gegeben. Zur 
Vorbereitung wird Begleit- und Lern-
material zur Verfügung gestellt.

Auskunft: Frau Christine Balke, Tele-
fon (05 11) 8 33 91-109

PD Dr. Werner Kullmann l

 Am 4.7.2009 endete ein wei-
terer ZMP-Kurs der ZKN und 
zugleich wurde ein kleines 
Stück Geschichte geschrie-
ben. Mit Frau Nicole Kra-

nich wurde die 100. ZMP seit Einfüh-
rung des ZMP-Kurses Ende 2007 exami-
niert.

Im Rahmen einer Feierstunde er-
hielten 22 glückliche Absolventinnen 
aus den Händen des zuständigen Vor-
standsreferenten, Herrn Dr. Karl-Heinz 
Düvelsdorf, und der ZMP-Kursleitung, 
Herrn Cord Langhorst, ihre Abschluss-
zeugnisse.

In seiner Ansprache lobte Dr. Düvels-
dorf den Einsatz der Teilnehmerinnen 
und stellte heraus, dass sie stolz auf 
sich und das Geleistete sein können. 
Zeitgleich forderte er die Absolventin-
nen auf, ihr Wissen an andere, insbe-
sondere an Auszubildende, weiterzu-
geben.

Im Rahmen weiterer Ansprachen 
hoben sowohl die Kursleitung, als auch 
die Lehr-DH, Frau Solveyg Hesse, den 
gezeigten Einsatz und den erreichten 
Leistungsstand der frisch gebackenen 
ZMPs hervor.

Ein besonderer Höhepunkt der Ver-
anstaltung war die Ehrung der Lehr-
gangsbesten. Hier gab es die Besonder-
heit, dass sowohl der erste als auch der 
zweite Platz infolge Leistungsgleichheit 
zweimal vergeben werden musste. Mit 
der Traumnote sehr gut schlossen Frau 
Maria Friederichs und Frau Yvonne 
Strack den Kurs ab. Als zweitbeste been-
deten Frau Melanie Klas und Frau Elena 
Weidehaus die Fortbildung.

In Anerkennung ihrer besonderen 
Leistungen erhielten die Lehrgangs-
besten jeweils einen Seminargut-
schein.

Neben ihren Zeugnissen erhielten 

die Absolventinnen auch eine Rose so-
wie die offizielle ZMP-Jahrgangstasse. 
Hierbei handelt es sich um speziell an-
gefertigte Kaffeebecher mit dem ZKN-
Logo und dem Aufdruck »ZMP Ab-
schlussjahrgang 2009«. Diese Tassen 
sind nicht frei erhältlich und werden 
ausschließlich an erfolgreiche Kursteil-
nehmerinnen vergeben.

Allerdings wurden an diesem Tag 
nicht nur die Absolventinnen be-
schenkt. Der ZMP-Kurs ließ es sich nicht 
nehmen, auch die anwesenden Refe-
renten mit einem Präsent zu bedenken. 
Die Klassensprecherin, Frau Maria 
Friedrichs, dankte in ihrer Ansprache 
den Referenten. Besonders hob sie in 
diesem Zusammenhang die Verdienste 
von Frau Hesse hervor. Als besonderes 
Zeichen der Anerkennung bekam Frau 
Hesse von jeder Absolventin eine Blu-
me überreicht.

Beim abschließenden Buffet hatten 
die Teilnehmerinnen nochmals Gele-
genheit, den Kurs Revue passieren zu 
lassen und voller Stolz auf das Geleiste-
te zurück zu blicken. Gleichzeitig gab es 
für die zahlreich angereisten Angehöri-
gen die Gelegenheit, das moderne und 
angenehme Ambiente der zahnärzt-
lichen Akademie Niedersachsen ken-
nen zu lernen.

Wir gratulieren den erfolgreichen 
Absolventinnen: 

Ayfer Aktas, Stephanie Becker, Hilke 
Dannheim, Doreen Franke, Maria Frie-
derichs, Silke Greite, Franziska Janz, 
Claudine Justus, Melanie Klas, Jessica 
Koszack, Nicole Kranich, Sabrina Küp-
ker, Melanie Kwidor, Solveig Nödler, Sil-
ke Quaritsch, Nicole Ritzke, Sarah Seeli-
ger, Yvonne Strack, Janina Tinnemeier, 
Regina Wall, Elena Weidehaus, Franzis-
ka Wellnitz. Michael Behring,

Abteilungsleiter Aus- und Fortbildung l
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Die glücklichen Absolventen mit Frau Hesse und Herrn Langhorst

100. ZMP erfolgreich examiniert!

Die Lehrgangsbesten 
(v.l.n.r. Elena Weidehaus, 

Melanie Klas, 
Yvonne Strack, 

Maria Friederichs)

Leistung gegen Geld! 
Diesen Slogan kennt jeder. 
Und jeder weiß, dass er für ei-
ne erbrachte Leistung auch ei-
ne angemessene Vergütung 
zu leisten hat.

Seit einiger Zeit beklagen 
aber zunehmend unsere Mit-
glieder das Gebaren einiger 
(bei weitem nicht aller) priva-
ter Krankenversicherungsun-

ternehmen, die mit der Bitte um Beant-
wortung umfangreicher Fragebögen 
an Sie herantreten. Dabei geht es nicht 
nur darum, kurze Informationen zu er-
teilen, sondern über mehrere Seiten 
sollen Stellungnahmen und Auskünfte 
zu Patienten, wie der seinerzeitige 
Zahnstatus und die aktuelle Situation, 
abgegeben werden. Es wird insbeson-
dere gebeten, Diagnosen zu erläutern 
und gewählte Therapien und Behand-
lungsmaßnahmen ausführlich zu be-
gründen.

»Der Einfachheit halber«, so schreibt 
ein großes renommiertes Versiche-
rungsunternehmen, solle der Zahnarzt 
doch einfach die gesamten Behand-
lungsunterlagen übersenden.

Für seine Bemühungen erhalte er 
auch 17,43 Euro, weil man ihm seine Tä-
tigkeit nach der Gebührennummer 75 
GOÄ vergüte.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, 
aber wenn man dabei berücksichtigt, 
dass ein Zahnarzt in der Regel eine 
Stunde und teilweise sogar länger mit 
der Beantwortung dieser Fragebögen 
verbringt, dann klingen 17,43 Euro doch 
wie blanker Hohn in den Ohren, oder 
nicht?

Eines vorweg: Für 17,43 Euro müssen 
Sie solche Art Anfragen auch nicht be-
antworten.

Es wird dann teilweise auch noch 
auf Pflichten des Zahnarztes aus dem 
Behandlungsvertrag hingewiesen so-
wie auf die Berufsordnung der Zahn-
ärztekammer Niedersachsen, wonach 
der Zahnarzt eine Pflicht zur Aushändi-

gung der Unterlagen gegenüber dem 
Patienten hat.

Damit Sie gegenüber den Versiche-
rern eine Argumentationsgrundlage 
haben, lassen Sie uns den rechtlichen 
Hintergrund ein wenig näher betrach-
ten.

Vertragliche Konstellation:
Dazu müssen wir einen kurzen Exkurs 
zu den vertraglichen Konstellationen 
unternehmen, das heißt, wer hat auf-

Für eine Handvoll Dollar...
Honorierung von Auskunftsersuchen privater Krankenversicherer
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erteilung
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2.	 Ein weiteres Vertragsverhältnis 
existiert zwischen dem Patienten 
und seiner Krankenversicherung. 
Dieses Vertragsverhältnis ist für Sie 
zunächst nur marginal von Bedeu-
tung. Entscheidend ist jedoch, dass 

der Patient aus diesem Verhältnis 
heraus verpflichtet ist, seiner Versi-
cherung gegenüber die Angaben zu 
machen, die diese zur Überprüfung 
ihrer Leistungspflicht benötigt. Das 
wird später noch wichtig.

3.	 Auch ein anderes Vertragsverhält-
nis kann für Sie von Interesse wer-

den: Wenn die Versicherung direkt 
an sie heran tritt und um eine um-
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fangreiche Auskunftserteilung bit-
tet. In dieses Vertragsverhältnis be-
gibt man sich freiwillig oder als Ne-
benpflicht. Hier ist besondere Auf-
merksamkeit von Nöten. Unter 
Umständen, nämlich dann, wenn 
Sie sich mit dem Versicherer über 
die Vertragsbestandteile geeinigt 
haben, kommt es in einem solchen 
Fall zu einem Vertrag zwischen Ih-
nen als Zahnarzt und dem Versiche-
rungsunternehmen. 

Gründe für Auskunftsersuchen
Die Versicherer fragen zumeist aus 
zwei unterschiedlichen Gründen an: 
Entweder hat der Patient einen Heil- 
und Kostenplan eingereicht, oder aber 
eine Rechnung.

Auskünfte im Zusammenhang mit 
einer Rechnung
Mit einer Rechnung wird aber schon 
per se die medizinische Notwendigkeit 
bescheinigt, denn gem. § 1 Abs. 2 GOZ 
darf der Zahnarzt Vergütungen nur für 
medizinisch notwendige Leistungen 
berechnen. Alles andere wäre geson-
dert als sogenannte »Verlangensleis-
tung« auszuweisen. Sind solche nicht 
ausgewiesen, muss der Versicherer da-
von ausgehen, dass auch nur medizi-
nisch notwendige Leistungen berech-
net worden sind.

Meldet ein Versicherer insofern 
Zweifel an und wünscht nähere Infor-
mationen, sollten Sie ein solches Ansin-
nen mit der Bitte zurückweisen, Ihnen 
zunächst plausibel zu begründen, war-
um der Versicherer vor dem Hinter-
grund des § 1 Abs. 2 GOZ Ihre Rechnung 
überprüfen will.

Dies wird insbesondere auch dann 
relevant, wenn es sich um private Zu-
satzversicherer handelt, die eine Prü-
fung einer Rechnung vornehmen wol-
len. Schließlich haben Sie nur medizi-
nisch notwendige Leistungen abge-
rechnet, und der gesamte Behand-
lungsaufwand ist bereits durch die ge-
setzliche Krankenkasse geprüft und 
genehmigt worden.

Im Übrigen ist es dabei auch von 
größtem Interesse, wer prüft, ob eine 
Behandlung medizinisch notwendig 

war oder nicht. Die Beurteilung, ob ei-
ne zahnmedizinische Leistung aus me-
dizinischer Sicht notwendig war oder 
nicht, stellt die Ausübung der Zahn-
heilkunde gem. § 1 Abs. 3 des Zahnheil-
kundegesetzes (ZHG) dar.

Danach ist die Zahnheilkunde die 
berufsmäßige auf zahnärztlich wissen-
schaftlich Erkenntnis gegründete Fest-
stellung und Behandlung von Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten. Gemäß 
§ 1 Abs. 1 ZHG obliegt die Ausübung der 
Zahnheilkunde insofern dem appro-
bierten Zahnarzt oder Arzt. Mitarbeiter 
einer Versicherungsgesellschaft, die 
i.d.R. eine kaufmännische Ausbildung 
besitzen, sind insofern nicht befugt, 
die Zahnheilkunde auszuüben und 
über eine Indikation für bestimmte 
Therapien und Behandlungsmaßnah-
men zu befinden.

Vor jeder Auskunftserteilung: 
Achtung Schweigepflicht!
Vor Erteilen irgendwelcher Auskünfte 
ist die Schweigepflicht des Zahnarztes 
zu bedenken. Nach § 7 Abs. 1 der Berufs-
ordnung der Zahnärztekammer Nie-
dersachsen (BO) hat der Zahnarzt die 
Pflicht, über alles, was ihm in seiner Ei-
genschaft als Zahnarzt anvertraut und 
bekannt geworden ist, gegenüber Drit-
ten Verschwiegenheit zu bewahren. 
Die private Krankenversicherung ist 
ein sogenannter »Dritter«, denn sie ist 
in den Behandlungsvertrag zwischen 
Zahnarzt und Patient nicht eingebun-
den (siehe Grafik Nr. 1).

Der Zahnarzt macht sich im Übrigen 
strafbar, wenn er sein Schweige-
pflichtsgebot verletzt. Gemäß § 203 
Strafgesetzbuch wird mit Freiheitsstra-
fe oder Geldstrafe bestraft, wer unbe-
fugt ein fremdes Geheimnis offenbart, 
das ihm als Zahnarzt anvertraut oder 
sonst bekannt geworden ist.

Daraus folgt: Die Versicherung 
muss Ihnen zunächst eine Schweige-
pflichtsentbindungserklärung des Pa-
tienten vorlegen, die den Zahnarzt er-
mächtigt, Auskünfte zu erteilen.

Erklärung von der Entbindung 
zur Schweigepflicht
Aber auch an eine solche Erklärung sind 

bestimmte Voraussetzungen geknüpft.
Seit dem 1.1.2008 ist das neue Versi-

cherungsvertragsgesetz (VVG) in Kraft. 
Nach § 213 VVG muss der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer nunmehr 
die Wahl zwischen einer generellen 
und einer einzelfallbezogenen Schwei-
gepflichtsentbindung einräumen. 

Das bedeutet jedoch nicht, dass die 
Versicherung aufgrund einer generel-
len Erklärung einfach bei Ihnen nach-
fragen kann. Auch in diesem Fall muss 
der Versicherungsnehmer – Ihr Patient 

– unterrichtet und zudem auf sein Wi-
derspruchsrecht hingewiesen werden. 
Fragen Sie im Zweifel bei Ihren Patien-
ten nach!

Art der Auskünfte
Haben Sie sich von der ordnungsgemä-
ßen Entbindung von der Schweige-
pflicht überzeugt, dürfen Sie all jene 
Auskünfte erteilen, die für die Versi-
cherung zur Beurteilung des zu versi-
chernden Risikos bzw. der Leistungs-
pflicht erforderlich sind (§ 213 Abs. 1 
VVG). Also primär alles das, was im Zu-
sammenhang mit dem zugrunde lie-
genden Behandlungsfall steht.

Damit unterstützen Sie Ihren Pati-
enten, der als Versicherungsnehmer 
verpflichtet ist, dem Versicherer jede 
Auskunft zu erteilen, die zur Feststel-
lung des Versicherungsfalles oder der 
Leistungspflicht des Versicherers erfor-
derlich ist.

Die Versicherung muss dem Versi-
cherungsnehmer erst dann die Kosten 
erstatten, wenn der Versicherungs-
nehmer die Auskünfte erteilt hat.

Einsicht in Unterlagen
a)	 Bitte des Patienten
	 Der Patient selbst hat ein Einsichts-

recht in alles, was über ihn aufbe-
wahrt wird. Dieses Recht resultiert 
aus dem Behandlungsvertrag und 
gehört zu den Persönlichkeitsrech-
ten (Selbstbestimmungsrecht). Der 
Patient soll und muss jederzeit er-
fahren können, was über ihn aufbe-
wahrt wird. Ebenso muss er jeder-
zeit Auskunft über seinen Gesund-
heitsstatus erlangen können.

	 Nicht umfasst vom Einsichtsrecht 

des Patienten sind allerdings Ihre 
persönlichen Bemerkungen und 
persönlichen Eindrücke. Ihre subjek-
tiven Empfindungen unterliegen in-
sofern Ihrem eigenen Persönlich-
keitsschutz. Vor der Erstellung von 
Kopien beispielsweise der Behand-
lungsunterlagen dürfen diese ent-
sprechenden Passagen demnach 
geschwärzt werden.

	 Rechtsgrundlage ist § 12 Abs. 4 der 
Berufsordnung der Zahnärztekam-
mer Niedersachsen (BO). Darin heißt 
es: »Der Zahnarzt hat dem Patienten 
auf dessen Verlangen in die ihn be-
treffenden zahnärztlichen Doku-
mentationen Einsicht zu gewähren. 
Auf Verlangen sind dem Patienten 
Kopien der Unterlagen gegen Erstat-
tung der Kosten herauszugeben.«

	 Das heißt im Klartext: Tritt der Pati-
ent an sie heran mit der Bitte um Er-
stellung entsprechender Kopien, 
dürfen Sie ihm diese nicht verwei-
gern. Ausgenommen hiervon sind 
Ihre persönlichen Eindrücke im Zu-
sammenhang mit dem Patienten.

	 Übrigens hat der Patient keinen An-
spruch darauf, dass ein Arzt eides-
stattlich versichert, dass die dem Pa-
tienten zugänglich gemachten Ko-
pien der Krankenunterlagen die Be-
handlungsunterlagen vollständig 
abbilden, so befand das OLG Mün-
chen mit Beschluss vom 16.11.2006, 
Az: 1 W 2713/06). Eine Klage auf Ab-
gabe einer solchen eidesstattlichen 
Versicherung wäre unbegründet, 
der Arzt zur Abgabe einer solchen 
Versicherung nicht verpflichtet. Das 
OLG begründete seine Entschei-
dung im Wesentlichen damit, dass 
es für ein solches Verlangen des Pa-
tienten keine Rechtsgrundlage ge-
be. Eine solche Beeidigungspflicht 
sei auch weder generell angemes-
sen noch mit dem beiderseitigen 
Vertrauensverhältnis zwischen Arzt 
und Patient vereinbar.

b)	 Bitte des Versicherers:
	 Sie sehen es anhand der vorstehen-

den Grafiken ganz deutlich: Der 
Zahnarzt hat gegenüber der Versi-
cherung keinerlei Verpflichtung aus 

dem Behandlungsvertrag heraus, 
irgendwelche Auskünfte zu erteilen. 
Wenn die Versicherung die Berufs-
ordnung zitiert und auf eine Ver-
pflichtung des Zahnarztes zur Aus-
händigung von Unterlagen hin-
weist, damit die Versicherung Ihre 
Leistungspflicht prüfen kann, so 
greift diese Rechtsgrundlage in kei-
ner Weise. Der § 12 Abs. 4 der Berufs-
ordnung der Zahnärztekammer 
Niedersachsen, in welchem der Her-
ausgabeanspruch der Behand-
lungsunterlagen seitens des Patien-
ten geregelt ist, dient dazu, den Per-
sönlichkeitsschutz, sprich das 
Selbstbestimmungsrecht des Pati-
enten zu sichern. Dieser muss jeder-
zeit die Möglichkeit haben, sich über 
seinen Gesundheitsstatus infor-
mieren zu können. Insofern muss 
auch eine Einsichtnahme in Be-
handlungsunterlagen gesichert 
sein.

	 Ein Versicherer, der im Rahmen der 
Prüfung seiner Leistungspflicht vor-
rangig eigene monetäre Interessen 
vertritt, kann sich auf diese Rechts-
grundlage hingegen nicht berufen.

	 Kommt der Zahnarzt der Bitte auf 
Herausgabe der Unterlagen nicht 
nach, bedienen sich manche Versi-
cherer ihrer Patienten. Sie veranlas-
sen diese, unter Hinweis auf die Per-
sönlichkeitsrechte, vom Zahnarzt 
die Unterlagen zu erbitten. Das 
kann und darf der Zahnarzt nicht 
verweigern.

	 Aber: Insofern ist aber der Zahnarzt 
auch der sogenannte »Sachwalter« 
des Patienten. Das heißt, er hat den 
Patienten darauf aufmerksam zu 
machen, dass die Versicherung ge-
rade kein Einsichtsrecht in alles hat 
und dass Behandlungsunterlagen 
nicht primär zur Einsichtnahme 
durch Versicherungsgesellschaften 
bestimmt sind. Ferner muss er den 
Patienten auf etwaige zukünftige 
Problematiken hinsichtlich der Kos-
tenerstattung durch den Versiche-
rer aufmerksam machen, wenn die-
sem sämtliche, gerade auch nicht 
für ihn bestimmte Informationen 
geliefert werden.

Das OLG Hamm hat mit Beschluss 
vom 4.9.1990, Az: 20 W 35/90 zu dieser 
Thematik interessante Feststellungen 
getroffen:
l	 Erstens hat es dargelegt, dass Kran-

kenunterlagen des Arztes aus ihrer 
Natur heraus nicht zur Übereig-
nung an den Versicherer bestimmt 
und geeignet sind.

l	 Zweitens ist der Versicherungsneh-
mer nach dem Wortlaut der Allge-
meinen Versicherungsbedingun-
gen nur zur Erteilung von Auskünf-
ten verpflichtet.
Das bedeutet, dass der Patient sei-

nen Versicherer ermächtigen darf, von 
seinem Arzt/Zahnarzt Auskünfte ein-
zuholen. Auskünfte, keine Unterlagen! 

Wenn diese dem Versicherer zur 
Prüfung der Leistungspflicht nicht aus-
reichen, darf er ergänzende Fragen 
stellen, die wiederum durch den Zahn-
arzt zu beantworten sind. Nur in plau-
sibel begründeten Ausnahmefällen 
dürfen Versicherer Behandlungsunter-
lagen des Patienten einsehen.

Diese Vorgehensweise hat im Übri-
gen auch der Niedersächsische Landes-
beauftragte für den Datenschutz be-
stätigt.

Einen Mustertext, wie Sie mit die-
sem Tenor dem Ansinnen der privaten 
Versicherer begegnen, finden Sie auf 
unserer Homepage www.zkn.de, GOZ-
Handbuch, Musterschreiben PKV.

Kopien und Kosten
Wie in § 12 Abs. 4 BO normiert, sind dem 
Patienten Kopien seiner Unterlagen 
gegen Erstattung der Kosten herauszu-
geben.

In der Regel werden dabei 0,50 € pro 
kopierter Seite als angemessen be-
trachtet. Mit den Kopierkosten sind al-
le Aufwendungen abgegolten. Auf-
wendungen für das Heraussuchen 
oder Fertigen von Kopien können hin-
gegen nicht verlangt werden, so lautet 
ein Urteil des Amtsgerichts Frankfurt/
Main vom 16.10.1998, Az.: 30 C 1340/98).

Der Patient hat im Übrigen keinen 
Anspruch auf die Zusendung der Un-
terlagen, so Landgericht Dortmund, 
7.4.2000, Az.: 17 T 31/00. Es handelt sich 
hierbei um eine Holschuld, das heißt, 
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der Patient kann lediglich verlangen, 
dass Kopien in der Praxis bereitgehal-
ten werden.

Sollten Sie sich dennoch entschei-
den, die Kopien auf dem Postweg zuzu-
stellen, dürfen Sie selbstverständlich 
die entstehenden Portokosten in Rech-
nung stellen. Da es sich um Kopien han-
delt, die sensible Patientendaten ent-
halten, sollten Sie jedoch darauf ach-
ten, die Unterlagen in geeigneter Form 
zu versenden (zum Beispiel Einwurf-
Einschreiben oder ähnliches).

Honorierung von 
Auskunftsersuchen
Immer wieder liest man es in den Sch-
reiben der Versicherer: »Ihre Bemühun-
gen für die Auskunftserteilung vergü-
ten wir Ihnen auf der Grundlage der 
GOÄ nach der Gebührenziffer GOÄ 75 
mit 17,43 Euro«, weil die Auskunftser-
teilung eine berufliche Leistung sei, 
und weil berufliche Leistungen eben 
nach der GOZ, respektive nach der GOÄ, 
vergütet werden müssen.

Diese Behauptung ist nicht korrekt. 
Die beruflichen Leistungen des Zahn-
arztes sind exakt definiert in § 1 Abs. 3 
des Zahnheilkundegesetzes (ZHG). 
Dort heißt es: »Die Ausübung der Zahn-
heilkunde ist die berufsmäßige auf 
zahnärztlich wissenschaftliche Erkennt-
nis gegründete Feststellung und Be-
handlung von Zahn-, Mund- und Kiefer-
krankheiten.«

Zweifelsfrei fällt das Beantworten 
und Ausfüllen umfangreicher Fragebö-
gen nicht unter diese Definition und 
stellt damit keine berufliche Leistung 
des Zahnarztes dar.

In solchen Fällen kommt ein eigen-
ständiger Vertrag zwischen dem Zahn-
arzt und dem Versicherer zustande, 
und zwar im Hinblick auf die Vergü-
tung auf der Grundlage von § 612 i.V.m. 
§ 670 BGB. (siehe Grafik 3). Vorausset-
zung für das Zustandekommen dieses 
Vertrages ist allerdings, dass Sie zuvor 
mit dem Versicherer über die notwen-
digen Vertragsbestandteile, zu denen 
auch die Vergütung gehört, eine Eini-
gung erzielt haben.

Gem. § 612 BGB ist eine »Vergütung 
stillschweigend vereinbart, wenn die 

Dienstleistung den Umständen nach 
nur gegen eine Vergütung zu erwarten 
ist.«

Gemäß § 670 BGB ist der Auftragge-
ber (hier der Versicherer) zum Ersatz 
verpflichtet, wenn der Beauftragte 
(hier der Zahnarzt) zum Zwecke der 
Ausführung des Auftrags Aufwendun-
gen geltend macht, die er den Umstän-
den nach für erforderlich halten dürfte.

Unser Tipp: Treffen Sie vor einer sol-
chen Auskunftserteilung eine schriftli-
che Vereinbarung mit dem Versicherer, 
in der dieser bestätigt, dass er die an-
fallenden Aufwendungen übernimmt. 
(Musterschreiben unter: www.zkn.de, 
GOZ-Handuch/Musterschreiben PKV.) 
Lehnt der Versicherer dies ab, ist ein 
Vertrag zwischen Zahnarzt und Versi-
cherer schlicht nicht zustande gekom-
men, weil man über die notwendigen 
Vertragsbestandteile keine Einigung 
erzielen konnte. Dann besteht für Sie 
als Zahnarzt auch keine Veranlassung, 
eine Leistung zu erbringen.

Fordert hingegen der Patient den-
noch die Auskunftserteilung, hat dann 
der Patient gem. § 670 BGB die von Ih-
nen geltend gemachten Aufwendun-
gen zu tragen.

Zusammenfassend bleibt festzuhal-
ten:
l	 Auskünfte an Versicherungen nur 

nach Vorlage einer entsprechenden 
Erklärung zur Entbindung von der 
Schweigepflicht

l	 Keine Aushändigung von Behand-
lungsunterlagen an private Kran-
kenversicherer. 

	 Ausnahme: In plausibel begründe-
ten Einzelfällen.

l	 Die Honorierung für die Beantwor-
tung aufwändiger Auskunftsersu-
chen erfolgt auf der Grundlage von 
§ 612 i.V.m. § 670 BGB! Die GOZ und 
GOÄ können als Vergütungsgrund-
lage nicht herangezogen werden.
Wenn Sie Fragen haben oder Unter-

stützung benötigen, zögern Sie nicht, 
uns zu kontaktieren. Ob auf dem Post-
weg, per Fax oder E-Mail sowie unter 
der Telefonnummer (05 11) 8 33 91-110 – 
wir helfen Ihnen gern weiter.

Heike Nagel,

Assistentin des Justitiars l

nicht verpflichtet, seinen Patienten zu 
erklären, dass und wie er seine Mund-
hygiene zu betreiben hat. Eine solche 
Verpflichtung sei grundsätzlich abzu-
lehnen. Jedermann müsse selbst wis-
sen, dass und wie man die Zähne put-
zen soll, gegebenenfalls kann erwartet 
werden, dass er die Eigeninitiative auf-
bringt, sich hierüber selbst Kenntnis zu 
verschaffen, was ohne großen Auf-
wand möglich wäre.

Etwas anderes ergäbe sich auch 
nicht aus dem Aspekt, dass es viele 
Zahnärzte gibt, die ihre Patienten aus 
Service-Gesichtspunkten hinsichtlich 
der Mundhygiene beraten.

Weiter ging das Gericht davon aus, 
dass selbst unter dem Gesichtspunkt, 
dass die Maßnahmen der Klägerin of-
fensichtlich nicht ausreichend waren, 
keine Hinweispflicht der behandeln-
den Zahnärztin bestand. Es sei nicht 
Aufgabe des Zahnarztes, der festge-
stellt hat, dass ein Patient sich nicht or-
dentlich die Zähne putzt, diesen dazu 
anzuhalten.

Etwas anderes könne allenfalls 
dann gelten, wenn der Patient – für 
den Zahnarzt erkennbar – zu eigenver-
antwortlichem Handeln nicht in der La-
ge ist, wobei der Zahnarzt bei einem 
Erwachsenen im Zweifel davon ausge-
hen kann, dass er zu eigenverantwort-
lichem Handeln in der Lage ist.

Im Folgenden führt das Gericht 
noch aus, dass selbst bei unterstelltem 
Behandlungsfehler dieser als Ursache 
für das Auftreten von Karies und Paro-
dontose von untergeordneter Behand-
lung sein dürfte, da die Hauptursache 
für die eingetretenen Erkrankungen 
die mangelhafte Mundhygiene der 
Klägerin war. Zudem wäre selbst bei 
unterstelltem Beratungsfehler von ei-
nem überwiegenden Mitverschulden 
auszugehen, so dass ein etwaiger 
schuldhafter Verursachungsbeitrag 
hinter dem Verschulden der Klägerin 
zurücktreten würde.

Dieses Urteil ist in ungewöhnlicher 

Weise patientenkritisch und nimmt 
die Patientin selbst bemerkenswert in 
die Verantwortung.

Dabei ist ohne weiteres der Ansatz, 
dass Patienten grundsätzlich für ihre 
Mundhygiene selbst verantwortlich 
sind, richtig.

Richtig ist auch, dass es bei einem 
mündigen Erwachsenen in der Regel 
keiner gesonderten Anleitung für die 
Durchführung der Mundhygiene be-
darf.

Fraglich ist allerdings, ob andere Ge-
richte den Patienten in vergleichbaren 
Fällen ebenso streng in die Eigenver-
antwortung nähmen. Möglicherweise 
würden andere Gerichte davon ausge-
hen, dass der behandelnde Zahnarzt 
konkretere Hinweise im Hinblick auf 
die Mundhygiene jedenfalls dann ge-
ben muss, wenn diese offensichtlich 
unzureichend ist. Auch wenn bei regel-
mäßigen Kontrolluntersuchungen 
über mehrere Jahre eine schlechte 
Mundhygiene angetroffen wird, könn-
te eine entsprechende Hinweispflicht  
durchaus nahe liegend sein. Und wenn 
sich behandlungsbedürftige Erkran-
kungen wie Karies oder Parodontitis  
zeigen, könnte man davon ausgehen, 
dass der behandelnde Zahnarzt im Zu-
sammenhang mit der Behandlung die-
ser Erkrankung über therapiegerechtes 
eigenes Patientenverhalten aufzuklä-
ren hat. Selbst wenn im Hinblick auf 

diese Therapieaufklärung oder im ju-
ristischen Terminus Sicherungsaufklä-
rung im Gegensatz zur Risikoaufklä-
rung der Patient beweisbelastet ist, 
sollten entsprechende Gespräche do-
kumentiert werden. Gelangt nämlich 
ein Gericht doch zu der Annahme, dass 
entsprechende Hinweispflichten be-
stehen, wäre eine entsprechende Do-
kumentation für den behandelnden 
Zahnarzt außerordentlich hilfreich.

Ohne Einschränkung zu unterstrei-
chen sind die Ausführungen des Ge-
richts zum Mitverschulden des Patien-
ten. Bei einer ausgesprochen schlech-
ten Mundhygiene ist ein so hohes Maß 
an Mitverschulden denkbar, dass selbst 
ein unterstellter Beratungsfehler hin-
ter dem Verschulden des Patienten zu-
rücktreten kann, zumal in allen Medi-
en ständig über die Folgen unzurei-
chender Mundhygiene berichtet wird 
und die Möglichkeiten der Eigeninitia-
tive des Patienten sattsam propagiert 
werden.

Ein bemerkenswertes Urteil, wel-
ches deutlich macht, dass die Recht-
sprechung nicht einseitig den Zahnarzt 
in die Verantwortung nimmt, sondern 
durchaus auch strenge Anforderungen 
an die Eigenverantwortung des Patien-
ten legt.

Wenden wir uns noch kurz der Do-
kumentationspflicht zu, weil immer 
wieder Fragen aufgeworfen werden 
bezüglich der Authentizität und Be-
weiskraft der elektronischen Doku-
mentation gegenüber der herkömmli-
chen schriftlichen Dokumentation.

In diesem Zusammenhang soll auf 
einschlägige Empfehlungen der Bun-
desärztekammer und der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung verwiesen 
werden.

Nach § 10 Abs. 5 der Musterberufs-
ordnung für Ärzte bedürfen Aufzeich-
nungen auf elektronischen Datenträ-
gern oder anderen Speichermedien be-
sonderer Sicherungs- und Schutzmaß-
nahmen, um deren Veränderung, 

Aktuelles und Rechtsprechung 
zum zahnärztlichen Haftpflichtrecht Teil II Um Informations- 

und Beratungs-
pflichten etwas 
anderer Art, 
nämlich aus dem 

Bereich der sogenannten Si-
cherungsaufklärung, ging es 
im folgenden Fall, den das 
Oberlandesgericht Düsseldorf 
(– I-8 U 120/06 –) am 4.4.2007 
zu entscheiden hatte. Eine Pa-
tientin war 14 Jahre lang bei 
der beklagten Zahnärztin in 

Behandlung gewesen. Im November 
2004 untersuchte die Zahnärztin die 
Patientin und erklärte ihr, dass eine 
mit der Extraktion mehrerer Zähne 
verbundene umfassende Gebisssanie-
rung notwendig sei. Ein weiterer Zahn-
arzt, den die Patientin konsultierte, 
bestätigte die Diagnose und befunde-
te ein stark parodontalgeschädigtes 
Gebiss mit diversen kariösen Läsionen, 
starke Plaque- und Konkrementanla-
gerungen sowie teils stark abstehen-
den Füllungsrändern und Karies unter 
diversen Kronen. Im Röntgenbild zeig-
te sich ein generalisierter horizontaler 
und im Bereich mehrerer Zähne verti-
kaler Knochenabbau.

Im Zuge der Behandlung bei dem 
neuen Zahnarzt wurden multiple Ex-
traktionen, eine Wurzelspitzenresekti-
on, eine Wurzelfüllung und eine neue 
prothetische Versorgung durchge-
führt.

Die Patientin machte ihre vormalige 
Zahnärztin für den schlechten Zustand 
ihres Gebisses verantwortlich. Die 
Zahnärztin habe sie weder über die von 
ihr zu beachtende Mundhygiene noch 
über den sich verschlechternden Zu-
stand aufgeklärt. Daher trage sie die 
Schuld an den nun notwendig gewor-
denen umfangreichen Behandlungen. 
Sie verlangte den Ersatz ihres Eigenan-
teils an den entstandenen Kosten, ein 
Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 
Euro und den Ersatz der außergericht-
lichen Anwaltskosten.

Das Oberlandesgericht kam zu dem 
Ergebnis, dass der beklagten Zahnärz-
tin kein Beratungs- oder Behandlungs-
fehler unterlaufen ist. Ein Zahnarzt ist 
nach Auffassung des Gerichts nämlich 

Univ.-Prof. 
Dr. Dr. Ludger 
Figgener
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Nach § 10 Abs. 5 der Muster
berufsordnung für Ärzte bedürfen 
Aufzeichnungen auf elektronischen 
Datenträgern oder anderen 
Speichermedien besonderer 
Sicherungs- und Schutzmaßnah-
men, um deren Veränderung, 
Vernichtung oder unrechtmäßige 
Verwendung zu verhindern


